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Mittelstandslexikon

Inoslvenz
Mittelständische Unternehmen sind nur dann zahlungsfähig, wenn sie liquide, das heißt die verfügbaren Mittel reichen jederzeit aus, um Zahlungsverpflichtungen termingerecht zu erfüllen: zum Beispiel Steuerschulden, monatliche Entlohnung aller Mitarbeiter, Bezahlung gegebener Zulieferaufträge von Rohmaterial für qualitätssichere Ausführung von Kundenaufträgen. Das Insolvenzverfahren wird durch das Insolvenzgericht auf Antrag eines Gläubigers eröffnet – sehr häufig einer Bank – oder eines Schuldners – bei Gesellschaften jedes Mitglieds des Vertretungsorgans. Schon vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens kann vom Gericht ein Insolvenzverwalter bestellt werden, auch zur Aufstellung eines Insolvenzplanes zum mit den Gläubigern abgestimmten Abtragens der Schulden in bis zu sieben Jahren. In den letzten sechs Jahren gingen jährlich mehr als 70 000 Firmen, meist kleine und mittlere Unternehmen - in Insolvenz, zwei Drittel davon aus der mittelständischen Bauwirtschaft. Im Fall Massearmut kann das Insolvenzgericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ablehnen, weil voraussichtlich die Kosten des Insolvenzverfahrens – Gerichtskosten und Auslagen des Insolvenzverwalters und Gläubiger-Ausschusses – noch vorhandene Vermögenswerte der insolventen Firma übersteigen.
Einer der Gründe für noch ständig steigende Zahl der KMU-Insolvenzen ist Überschuldung durch Aufzehren des ohnehin- im Vergleich zu allen anderen EU-Ländern – viel zu geringen Eigenkapitals. Hin zu kommen die durch BASEL II neu gefasste Bilanzvorschriften der International Financial Reporting Standards/IFRS deutsche Mittelstandstradition des Ausweisens Gesellschaftskapital als Eigenkapital beseitigt wird. Betroffen sind alle Formen der Personengesellschaften – von der offenen Handelsgesellschaft / OHG über Kommanditge-sellschaften / KG, Genossenschaften bis zu Gesellschaften mit beschränkter Haftung / GmbH. Insgesamt wird eine mehr als hundertjährige deutsche Mittelstandskultur regionaler Selbst-hilfe ersetzt durch Bilanzierungsvorschriften und Marktfähigkeits-Plausibilitätsprognosen, die für Großkonzerne, aber nicht für Kleinbetriebe passen.
Falls – in der Regel durch Bankenhilfe – „keine wirtschaftlich vernünftige Möglichkeit“ besteht, Zahlungsfähigkeit oder Schuldenausgleich zu erreichen, ist unausweislich durch Geschäftsführung oder Vorstand der Personengesellschaft Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Seit 1. Januar 1999 gilt in Deutschland eine neue Insolvenz-ordnung. Sie löst die Konkurs- und Vergleichsordnung im Westen und die Gesamtvoll-streckung im Osten Deutschlands ab. Nach Einschätzung von BVMW-Exsperten - www.bvmw-consultingpool.de - verbessert das neue Gesetz Sanierungschancen mittelstän-discher insolvenzbedrohter Unternehmens. Zudem erhöht es die Aussicht für die Gläubiger, den „größeren Teil ihrer Forderungen“ in Raten zurück zu erhalten.
In der BVMW-Aktion „Banken helfen Mittelstand“ werden BVMW-Unternehmen durch örtliche mittelstands-orientierte Banken anhand Praxisbeispielen in Kriterien und Vorgaben des Basel-II-Abkommens und der IFRS-Standards eingeführt. Ein IT-Frühwarnsystem zur rechtzeitigen Vorsorge für Liquidationsengpässe wird aufgebaut in Kooperation mit erfahrenen Insolvenzanwälten. Ebenso eine Datenbank „Kommunen-SCHUFA“ mit Auflis-tung mittelstandsschädlicher Praktiken einzelner Kommunen, wie Einbehalt bis zu 30% der Auftragssumme bei Bauvorhaben bis zur Klärung Baumängelprozesse oder Sonderklauseln für Großkonzerne bei Kommunalaufträgen. Vorläufig vollstreckbare Voraburteile angeblich drohender Insolvenz werden verhindert. Schuldner von KMU-Firmen sollten sich nicht mehr „Justizkredit“ in jahrelang dauernden Gerichtsverfahren durch alle Instanzen verschaffen können.
